
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

§ 40a FGO
 FGO - Fernmeldegebührengesetz - Anlage (Fernmeldegebührenordnung)

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 13.09.2023

Die Gebühr für die Erteilung einer Ausnahmebewilligung gemäß § 9 Fernmeldegesetz 1993 beträgt, sofern nicht eine

andere Gebührenpost angewendet werden kann, monatlich § 300,-.
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